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Anleitung zum Anmeldeverfahren für Gasanlagen 
 
 
Welche Arbeiten müssen wann angemeldet werden?  
 
Grundsätzlich ist die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder der Austausch von Gasanlagen und 
Gasgeräten vor Beginn der Arbeiten anzumelden. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die 
Leitungsdimension oder die Nennwärmeleistung ändert oder nicht.  
 
 
Wie erfolgt die Anmeldung?  
 

1. Der Formularsatz besteht aus zwei Seiten: „Anmeldung einer Gasanlage“ und „Antrag auf 
Inbetriebsetzung einer Gasanlage“.  
 

2. Das Vertrags-Installationsunternehmen (nachstehend VIU genannt) füllt die entsprechenden 
Felder in beiden Formularen vollständig aus. 
 

3. Beide Formulare müssen anschließend von der verantwortlichen Fachkraft (VIU) im dafür 
vorgesehenen Feld unterschrieben und mit Firmenstempel versehen werden.  
 

4. Das Formular „Anmeldung einer Gasanlage“ ist bei Neuanlagen und Gerätewechseln 
zunächst an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zu senden.  
 

5. Der Bezirksschornsteinfegermeister prüft die Anmeldung und leitet sie mit einem 
Genehmigungsvermerk an MVV Netze weiter.  
 

6. Das Formular „Antrag auf Inbetriebsetzung einer Gasanlage“ ist direkt an MVV Netze zu 
senden. 
Falls ein Gaszähler vorhanden ist, müssen die Zählernummer, der Zählerstand und das 
aktuelle Inbetriebnahmedatum eingetragen werden.  
 

7. Vor der Inbetriebsetzung einer neuen Gasanlage ist ein Termin mit einem zuständigen 
Mitarbeiter der MVV Netze zu vereinbaren. Dieser Termin umfasst die Inbetriebnahme der 
Anlage sowie die Installation eines Gaszählers.  
 

8. Das beschriebene Anmeldeverfahren für Gasanlagen ist Bestandteil des Installateur-
Vertrages mit dem Netzbetreiber. 

 


